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Gesetzsammlung
für das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.

cweites Stück vom Jahre 1859.

X VIII. Bekanntmachung
der Fülrstlichen Regierung vom 27. Jannar 1859, die Preisveränderung der

Axzueimiktel für 1859 betreffend.
Die in den Drogueritepreisen eingetretenen Veränderungen haben eine Abänderung

in den Preisen der Arzneimittel nöthig gemacht. Es werden deshalb die hiernach ab-
geänderten, mit dem 21. Februar d. J. in Krast tretenden Taxpreise andurch zur
Nachachtung bekannt gemacht. Die Berechnung des Nabatts hat hierbeiin der Fürfll.
Ober, und Unterherrschaft nach Maßgabe der für beide Landesthelle beslehenden geseh-
lichen Bestimmungen zu erfolgen.

Rudolstadt, den 27. Januar 1859.

Fürstl. Schwarzb. Regierung.
v. Bertrab.

K. A. Vater.
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